
  von der Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewid-
met sind.

Die Voraussetzung der Ziffer 1 ist für den o.a. Abschnitt er-
füllt, so dass die Umstufung vorzunehmen ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim 

Verwaltungsgericht Münster 
Piusallee 38 

48147 Münster

erhoben werden.

Die Klage ist beim Gericht schriftlich oder zu Protokoll des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben. Die Kla-
ge muss die Klägerin/den Kläger, den Beklagten (das Land 
Nordrhein-Westfalen vertreten durch die Bezirksregierung 
Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. 

Die Anfechtungsklage gegen die vorstehende Umstufung 
hat gemäß § 80 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung - 
VWGO - aufschiebende Wirkung.

Die Klage kann auch durch die Übertragung eines elekt-
ronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und 
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über 
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 

162  Umstufung eines Teilstücks der Kreisstraße 23 
auf dem Gebiet der Gemeinde Lotte, Kreis  
Steinfurt

Im Gebiet der Gemeinde Lotte hat der u.g. Abschnitt der 
Kreisstraße (K) 23 nach der Fertigstellung der Verlegung der 
Halener Straße in Lotte-Halen Anfang 2018 seine bisherige 
überörtliche Verkehrsbedeutung verloren.

Nach § 8 Abs. 3 Straßen– und Wegegesetz des Landes NRW 
(StrWG NRW) stufe ich daher in Abschnitt 7 die K 23 (Ha-
lener Straße) zwischen 

Netzknoten 3613 014 und Netzknoten 3613 019 
von Station 2.060  bis Station 2.380

zur Gemeindestraße (§ 3 Abs. 4 StrWG NRW) in der Baulast 
der Gemeinde Lotte ab.

Diese Umstufung wird mit Wirkung zum 1. Januar 2019 
verfügt.

Begründung:

Gemäß § 3 Abs. 1 StrWG NRW werden die öffentlichen 
Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung in Landes-, Kreis- 
und Gemeindestraßen sowie in sonstige Straßen eingeteilt. 
Dabei wird die Verkehrsbedeutung einer Straße nach ihrer 
Funktion im Gesamtstraßennetz beurteilt.   
Gemeindestraßen sind gemäß § 3 Abs. 4 StrWG NRW Straßen, 
die vorwiegend dem Verkehr und der Erschließung inner-
halb des Gemeindegebietes dienen oder zu dienen bestimmt 
sind. Das sind:

1.  Straßen, bei denen die Belange des Verkehrs überwiegen 
(Hauptverkehrsstraßen, Zubringerstraßen u.a.);

2.  Straßen, bei denen die Belange der Erschließung der 
anliegenden Grundstücke überwiegen (Anliegerstraßen, 
verkehrsberuhigte Bereiche, Fußgängerbereiche u.a.);

3.  alle sonstigen nicht unter 1. und 2. fallenden Straßen, die 

Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Münster

Herausgeber: Bezirksregierung Münster

 Münster, den 2. März 2018 Nummer 9

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Amtsblatt
für den Regierungsbezirk Münster

Herausgeber: Bezirksregierung Münster

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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164  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über  die Ände- 
rung und Fortführung der Martin-Luther-King-
Schule als Verbundschule für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf in den Schwerpunkten >Lernen<, 
>emotionale und soziale entwicklung< und  
>Sprache<

Zwischen der Stadt castrop-rauxel, vertreten durch den  
Bürgermeister - nachstehend >Schulträger< genannt - ,

und

den Städten Datteln, Waltrop und Oer-erkenschwick, 
vertreten durch die jeweilige Bürgermeisterin/den jewei-
ligen Bürgermeister - nachstehend >beteiligte Städte< ge-
nannt-,

wird  aufgrund

•  der §§ 1, 23 -25, 29 Abs. 4 und  30 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 26.04.1961 (GV 
NW  S. 190) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.10.1979 (GV  NW S. 621), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 9 des  Gesetzes vom 23.01.2018 (GVNRW S. 90)

•  in Verbindung mit § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2005 (GV NRW 
S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des  Gesetzes 
vom  06.12.2016 (GV NRW S. 1052)

entsprechend den Beschlüssen
des Rates der Stadt Castrop-Rauxel vom 30.11.2017, 
01.03.2018 und 05.07.2018 
des Rates der Stadt Datteln vom 11.07.18, 
des Rates der Stadt Oer-Erkenschwick vom 12.07.2018 und 
des Rates der Stadt Waltrap vom 17.07.2018

folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung in der Fassung 
vom 03.07.18 getroffen:

§1 
(Schulträgerschaft, Schulstandorte)

(1)  Die beteiligten Städte übertragen der Stadt Cast-
rop-Rauxel die gesetzliche Aufgabe der Beschulung 
aller innerhalb ihrer kommunalen Grenzen wohnenden 
Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbe-
darf in den Schwerpunkten >Lernen<, >Emotionale 
und  soziale Entwicklung< und >Sprache< mit Beginn 
des  Schuljahres 2018/2019, sofern diese nicht nach § 
20 Abs. 2 Satz 1 des  Schulgesetzes NRW die allgemeine 
Schule besuchen bzw. die  Eltern nicht die Hans-Chris- 
tian-Andersen-Schule in Castrop-Rauxel (Förderschwer- 
punkt Sprache) als Förderort gewählt haben.

(2)  Die Stadt Castrop-Rauxel übernimmt nach § 20 Abs. 1 
Nr. 2 in Verbindung mit  Abs. 7 des  Schulgesetzes NRW 
die Schulträgerschaft für eine Verbundschule (Förder-
schule) für Schülerinnen und  Schüler mit sonderpäda-
gogischem Unterstützungsbedarf in den Schwerpunkten 
>Lernen<, >Emotionale und soziale Entwicklung< und  
>Sprache< ab dem Schuljahr 2018/2019.

(3)  Der Schulträger nutzt für diese Verbundschule als 
Hauptstandort bis auf Weiteres das Gebäude Bahnhof-
straße 266 in Castrop-Rauxel und als Dependancen die 
Gebäude Uferstraße 36 in Castrop-Rauxel und  Stim-
bergstraße 169 a in Oer-Erkenschwick. Die beteiligten 
Städte sind  sich einig, dass nach einem Übergangszeit-
raum von möglichst nur zwei Jahren, höchstens jedoch 
vier Jahren, diese Verbundschule mit einem Hauptstand-
ort in Castrop-Rauxel und einer Dependance in Oer-Er-
kenschwick fortgeführt werden soll.

Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
- ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).

Hinweis:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.

Münster, den 15. August 2018 Bezirksregierung Münster 
 Az.: 25.07.01.01 
 Im Auftrag 
 gez. Hawerkamp

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 237-238

163  Bekanntmachung gemäß § 5 abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

  Tieferlegung der erdgastransportleitung 016 
(Dn 400) und neubau der Schiebergruppe 6 in 
Marl (recklinghäuser Straße)

Die Open Grid Europe GmbH plant die Tieferlegung der 
Leitung 016 auf ca. 200m inklusive der Neuerrichtung einer 
Schiebergruppe (Nummer 6) an der Recklinghäuser Stra-
ße in Marl. Die Tieferlegung ist erforderlich, da sich durch 
die Ackerwirtschaft über die letzten Jahre die Deckung der 
Leitung verändert hat. Die Schiebergruppe wird für betrieb-
liche Belange benötigt. Die Leitung 016 verläuft an der 
betreffenden Stelle auf einer Ackerfläche parallel zur Reck-
linghäuser Straße (B 225) auf dem Gebiet der Stadt Marl im 
Kreis Recklinghausen.

Für die Baumaßnahmen hat die Open Grid Europe GmbH, 
Kallenbergstraße 5, 45141 Essen mit Schreiben vom 
02.10.2017 den Antrag auf Prüfung, ob für das Vorhaben 
die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht, gestellt. Mit Schreiben vom 
13.07.2018 hat die Vorhabenträgerin außerdem weitere er-
forderliche Unterlagen übersendet.

Das beantragte Vorhaben unterfällt der Anlage 1 Ziffer 
19.2.4 UVPG in der zurzeit geltenden Fassung. Aufgrund 
einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 
7 Abs. 2 UVPG wird festgestellt, dass für das beabsichtigte 
Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht. Durch das Vorhaben 
sind keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
zu erwarten. Ausschlaggebend für diese Einschätzung ist 
eine nach Maßgabe der Kriterien der Anlage 3 des UVPG 
durchgeführte überschlägige Prüfung mit dem Ergebnis, 
dass sich keine Anhaltspunkte für eine relevante Beeinträch-
tigung der Schutzgüter im Sinne von § 2 Abs. 1 UVPG erge-
ben haben. Insbesondere sind durch das Vorhaben besondere 
örtliche Gegebenheiten gemäß den in Nr. 2.3 der Anlage 3 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien nicht erheblich negativ 
betroffen.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß 
§ 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die der 
Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen können auf 
Antrag nach den Bestimmungen des Umweltinformations-
gesetzes bei der Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 
48143 Münster eingesehen werden.

Münster, den 06.08.2018 Bezirksregierung Münster 
 Az. 25.05.01.03-6/17 
 Im Auftrag 
 gez. Kramer

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 238



§ 2 
(Verbundschule als Ort der sonderpädagogischen  

Förderung)

Eltern von  Kindern, die in den beteiligten Städten wohnen 
und bei denen die Schulaufsichtsbehörde gemäß § 19 Abs. 
5 des Schulgesetzes NRW positiv über einen sonderpädago-
gischen Unterstützungsbedarf in den Schwerpunkten >Ler-
nen<, >Emotionale und  soziale Entwicklung< und >Spra-
che< entschieden hat, können gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 
SchulG mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 die Verbund-
schule als Ort der sonderpädagogischen Förderung wählen.
Grundsätzlich soll die Beschulung ortsnah erfolgen, sofern 
pädagogische Gründe oder der Elternwille dem nicht entge-
genstehen.

§3 
(Schulorganisation, Schulbau und Schulbewirt- 

schaftung)

(1)  Alle Angelegenheiten des Schulbaus und der Schulbe-
wirtschaftung (inkl. Bereitstellung des städtischen Per-
sonals für  Haustechnik, Reinigung und Sekretariat) 
obliegen im Falles des Hauptstandorts Bahnhofstraße 
266 und  der Dependance Uferstraße 36 der Stadt Cast-
rop-Rauxel, im Falle der Dependance Stimbergstraße 
169 a der Stadt Oer  Erkenschwick. Die Stadt Cast-
rop-Rauxel übernimmt weiterhin den IT-Service im Ver-
waltungsbereich für alle  Schulstandorte, im pädagogi-
schen Bereich nur für die Standorte in Castrop-Rauxel. 
Für die Dependance Stimbergstraße 169 a übernimmt 
Oer -Erkenschwick den IT-Service im pädagogischen 
Bereich.

(2)  Im Übrigen übernimmt der  Schulträger für alle  Stand-
orte die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Ver-
brauchsmaterialien, Mobiliar etc. sowie die erforderliche 
IT-Ausstattung. Er sorgt außerdem für die  Schülerbeför-
derung.

(3)  Der Schulträger legt für alle Standorte die Sach- und  
Personalstandards einheitlich fest. Etwaige uneinheitli-
che Bedingungen werden zeitnah angepasst.

§4 
(Mitwirkung der beteiligten Städte)

(1)  Der Schulträger hat die beteiligten Städte über alle  
schulorganisatorischen Maßnahmen gem. § 81 SchulG 
NRW rechtzeitig zu unterrichten.

(2)  Die beteiligten Städte haben ein Mitwirkungsrecht im 
Rahmen der  Aufstellung des Haushalts- und Finanzpla-
nes des Schulträgers für die Martin-Luther-Schule (Ver-
bundschule). Hierzu legt der Schulträger alle notwendi-
gen Unterlagen bis zum 31.08. eines jeden Jahres vor.

(3)  Analog zu Abs. 2 ergibt sich ein Mitwirkungsrecht im 
Rahmen der Aufstellung des Haushalts- und Finanz-
planes der Stadt Oer-Erkenschwick für den Standort 
Stimbergstraße 169 a. Hierzu legt die Stadt Oer-Erken-
schwick den Partnerstädten alle notwendigen Unterla-
gen bis zum 31.08. eines jeden Jahres vor.

(4)  Die beteiligten Städte verpflichten sich, Einvernehmen 
über die Aufstellung der jeweiligen Haushalts- und Fi-
nanzplanung im Rahmen des Förderschulverbunds her-
beizuführen. Das Einvernehmen kann nur aus wichti-
gem Grunde versagt werden.

(5)  Die Entscheidung über die  Besetzung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters im Rahmen der Zuständigkei-
ten des § 61 des Schulgesetzes NRW obliegt der oberen 
Schulaufsichtsbehörde.

(6)  Die  Partnerstädte verabreden sich einmal im Jahr unab-
hängig von konkretem Gesprächsbedarf zu einem Run-
den Tisch.

§5 
(abrechnung der betriebsnotwendigen aufwendungen)

(1)  Die beteiligten Städte verpflichten sich, dem Schulträger 
sämtliche betriebsnotwendigen Aufwendungen inklusi-
ve Schülerfahrkosten gemäß einer im Nachgang des 
abzurechnenden Jahres gefertigten Kostenaufstellung 
(abzüglich anzurechnender Erträge) im Zusammenhang 
mit  dem Bestehen und der Fortführung der Verbund-
schule mit den Standorten Bahnhofstraße 266 und Ufer-
straße 36 in Castrop-Rauxel sowie Stimbergstraße 169 a 
in Oer-Erkenschwick zu erstatten. Sollten sich unter-
jährig erhebliche Abweichungen abzeichnen, zeigt der 
Schulträger bzw. die Stadt Oer-Erkenschwick dies den  
Partnerstädten unverzüglich an und stimmt das weite-
re Vorgehen mit ihnen ab. Die  beteiligten Städte sind 
sich einig, dass anrechenbare Erträge im Sinne des 
Satzes 1 nur solche Erträge sind, die für gesonderte 
Leistungen erzielt werden (z. B. Elternbeiträge o. ä.). 
Ausdrücklich nicht anrechenbar sind Erträge, die aus 
der Auflösung von  Sonderposten (z. B. aus  der Schul- 
und  Bildungspauschale, aus Mitteln des Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes oder aus dem Programm 
„Gute Schule 2020“) beim Schulträger oder der Stadt 
Oer-Erkenschwick entstehen. Sofern Zweifel bestehen, 
ob Erträge anrechenbar im Sinne des  Satzes 1 sind, ver-
pflichten sich die beteiligten Kommunen zu einer ein-
vernehmlichen Lösung im Sinne dieses Vertrages. Die 
Regelungen des § 7 Abs. 1 gelten entsprechend.

(2)  Verwaltungsgemeinkosten werden pauschal mit 15 % 
der konsumtiven Aufwendungen in Ansatz gebracht.

(3)  Für die  Schulstandorte in Castrop-Rauxel und Oer-Er-
kenschwick wird eine Gesamtkalkulation erstellt. Hierzu 
meldet die Stadt Oer-Erkenschwick dem Schulträger die 
zur Kalkulation notwendigen Daten bis zum  30.04. des 
dem Abrechnungsjahr folgenden Jahres. Der  Schulträ-
ger erstattet der Stadt Oer-Erkenschwick die gemeldeten 
bzw. abgerechneten betriebsnotwendigen Nettoaufwen-
dungen analog zum Zahlungstermin des  § 5 Abs. 5.

  Die  nach den  Abs. 1 und  2 verbleibenden Nettoaufwen-
dungen werden auf den Schulträger und  die beteiligten 
Städte entsprechend dem  Verhältnis der zum 15.10. des 
Schuljahres aus jeder Stadt beschulten Kinder aufgeteilt. 
Zugewiesene Kinder aus anderen als den  Partnerstädten 
werden in der Aufteilung nicht berücksichtigt.

(4)  Die beteiligten Städte leisten vierteljährlich zum 15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. Abschlagszahlungen an den  
Schulträger. Die Abschlagszahlungen ergeben sich aus 
den gem. § 4 Abs. 2 abgestimmten Nettoaufwendungen 
der konsumtiven Haushaltsplanung für das jeweils lau-
fende Haushaltsjahr.

(5)  Die Abrechnung erfolgt anhand der im Nachgang des  
abzurechnenden Jahres gefertigten Kostenaufstellung 
gem. § 5 Abs. 1 bis zum 31.05. des dem Abrechnungs-
jahr folgenden Jahres durch den  Schulträger gegenüber 
den beteiligten Städten.

§6 
(Investitionen)

(1)  Sämtliche notwendigen Investitionen (Inventar, Gebäu-
de·, Außenanlagen) werden von der jeweils zuständigen 
Stadt (Castrop-Rauxel/ Oer-Erkenschwick) finanziert 
und fließen mit angemessenem Zinsaufwand und Auf-
wand für Abschreibungen in die Abrechnung im Sinne 
des § 5 ein.
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Datteln, den ________ Oer-Erkenschwick, den 
Für die Stadt Datteln: Für die Stadt Oer-Erkenschwick:

Dora                  Franke       Wewers               Schnettger 
Bürgermeister   Beigeordneter         Bürgermeister      Kämmerer

Genehmigung
Gem. § 24 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) vom 01.10.1979 in Verbindung 
mit § 78 Abs. 8 S. 2 des Schulgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (SchulG NRW) vom 15.02.2005, jeweils 
in den zurzeit geltenden Fassungen, genehmige ich im Ein-
vernehmen mit dem Landrat des Kreises Recklinghausen 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde die delegierende  
öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Castrop -
-Rauxel, Datteln, Oer-Erkenschwick und Waltrop über die 
Übertragung der gesetzlichen Aufgabe der Beschulung al-
ler innerhalb der kommunalen Grenzen der Städte Datteln, 
Oer-Erkenschwick und Waltrop wohnenden Kinder mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf in den Schwer-
punkten >Lernen<, >Emotionale und soziale Entwicklung< 
und >Sprache< mit Beginn des Schuljahres 2018/2019  
auf die Stadt Castrop-Rauxel, sofern diese nicht nach § 20 
Abs. 2 Satz 1 des Schulgesetzes NRW die allgemeine Schu-
le besuchen bzw. die Eltern nicht die Hans-Christian-Ander-
sen-Schule in Castrop-Rauxel (Förderschwerpunkt Sprache) 
als Förderort gewählt haben. Hierzu wird vereinbarungsge-
mäß für einen Übergangszeitraum u. a. auch ein Teilstandort 
in Oer-Erkenschwick, Stimbergstraße 169 a in Trägerschaft 
der Stadt Castrop-Rauxel geführt.

Münster, 15. August 2018 Bezirksregierung Münster 
 48.02.01.01-022/2016.0003 
 Im Auftrag

 Sczigalla

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende delegierende öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung zwischen den Städten Castrop-Rauxel, Datteln, 
Oer-Erkenschwick und Waltrop sowie meine Genehmigung 
werden hiermit gem. § 24 Abs. 3 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit öffentlich bekannt gemacht.

Münster, den 15. August 2018 Bezirksregierung Münster 
 48.02.01.01-022/2016.0003 
 Im Auftrag

 Sczigalla

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 238-240

165  Bekanntmachung gemäß § 5 abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster  Münster, den 10.08.2018 
500-0303823-N820/0054.E

Die Emschergenossenschaft hat am 15. Juni 2018 eine  
wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8, 10 des Gesetzes 
zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG) für die Entnahme von Grundwasser und Einleitung 
in ein Gewässer (hier: Landwehrbach) beantragt. 

Zweck der Gewässerbenutzungen ist eine dauerhafte Fas-
sung des Grundwassers (Wasserhaltung) durch die Aus-
leitstrecke der Abwasseranlage „Stauraumkanal Holthauser 

(2)  Dies gilt  auch für das zum Betriebsbeginn vorhandene 
Vermögen.

§7 
(Bereitschaft zur nachbesserung/Streitigkeiten)

(1)  Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass im Rah-
men der Vorbereitung der Verbundschule noch nicht 
alle Punkte der Zusammenarbeit abschließend geregelt 
werden können. Sollten aus dem laufendem Betrieb der 
Verbundschule Ergänzungen oder Nachbesserungen 
dieser Vereinbarung erforderlich werden, so erklären die 
beteiligten Kommunen hierzu ihre grundsätzliche Be-
reitschaft.

(2)  Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform 
und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(3)  Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung werden von den 
Vertragspartnern gütlich durch offene Aussprache gere-
gelt. Hierbei ist vorrangig das Wohl der Schule und der 
Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Bleibt die 
Aussprache ergebnislos, wird gemäß § 30 GkG NRW 
die Aufsichtsbehörde einbezogen.

§8 
(Laufzeit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung/ 

Kündigung)

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung in der vorliegenden 
Fassung wird  auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Die Kündigungsfrist beträgt drei Jahre zum Ende des Schul-
jahres. Die Kündigung hat schriftlich gegenüber allen Ver-
tragspartnern zu erfolgen. Die Beteiligung an den Schul-
folgekosten gemäß § 4 dieser Vereinbarung enden für die  
kündigende Stadt erst mit der (Verbund-)Schulentlassung 
der letzten Schülerinnen und Schülern eben jener Stadt.

Die  in den §§ 5 und 6 beschriebene Abrechnungsmodalität 
findet ab dem Rechnungsjahr 2018 Anwendung.

Zur zeitnahen Mitfinanzierung der in 2018 entstehenden 
Netto-Schulkosten leisten die Partnerstädte zum 15.11.2018 
einen Abschlagsbetrag im Sinne des § 5 Abs. 4. Der Gesamt-
betrag der zu erwartenden Kosten wird hierbei vom Schul-
träger ermittelt und den Partnerstädten bis zum 31.08.2018 
mitgeteilt. Der konkrete Zahlbetrag für jede Partnerstadt 
wird dann anhand des Schülerverhältnisses gem. Amtlicher 
Schulstatistik (15.10.2018) errechnet und basiert auf einem 
Betrag von 80 % der ermittelten Netto  Aufwendungen.

§9 
(Salvatorische Klausel)

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 
sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen da-
von nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, 
anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Be-
stimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung 
zu treffen.

§ 10 
(lnkrafttreten)

Diese Vereinbarung in der Fassung vom 03.07.2018 bedarf 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sie tritt am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Bezirksregie-
rung Münster in Kraft.

Waltrop, den Castrop-Rauxel, den 20.07.2018 
Für die Stadt Waltrop: Für die Stadt Castrop-Rauxel:

Moenikes             Brautmeier i. V. Dobrindt Kleff 
Bürgermeisterin  Dezernent Technischer Beigeordnete 
 Beigeordneter für Soziales
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Straße“ in Castrop-Rauxel. Die Gewässerbenutzung wird 
für eine rechnerisch maximale Gesamtentnahmemenge von 
21.900 m³/a beantragt.

Nach § 7 (1) UVPG i.V.m. Anlage 1, Nr. 13.3.3 UVPG ist 
für eine Grundwasserentnahme von größer 5.000 m³ bis we-
niger als 100.000 m³, eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen, wenn durch die Gewässerbenut-
zung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf grundwasse-
rabhängige Ökosysteme zu erwarten sind. Im Rahmen der 
standortbezogenen Vorprüfung ist unter Berücksichtigung 
der in Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien zu untersu-
chen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt haben kann und damit eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht.

Da lokal keine grundwasserabhängigen Ökosysteme vor-
handen sind, ist Durchführung einer standortbezogenen 
Umweltverträglichkeitsvorprüfung des Einzelfalls nicht 
erforderlich. Es besteht daher somit auch keine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
bekannt gegeben. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Fest-
stellung nicht selbständig anfechtbar.

Im Auftrag 
gez. Alexander Perli-Schwarz

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 240-241

166  Bekanntmachung gemäß § 5 abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster  Münster, den 14.08.2018 
500-0303823-N850/0011.E

Die Emschergenossenschaft hat am 20.03.2018 eine was-
serrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8, 10 wie auch eine Zu-
lassung des vorzeitigen Beginns gem. § 17 des Gesetzes 

zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 
– WHG) für die Entnahme von Grundwasser und Einleitung 
in ein Gewässer (hier: Resser Bach) beantragt. Ergänzende 
Antragsunterlagen wurden am 09.07.2018 bei der Bezirks-
regierung Münster eingereicht. Zweck der Gewässerbenut-
zungen ist eine temporäre (bauzeitliche) Wasserhaltung für 
die Herstellung von mehreren Abwasseranlagen am Entwäs-
serungssystem „Resser Bach“ im zweiten Bauabschnitt. Die 
Gewässerbenutzung wird für eine Gesamtentnahmemenge 
von max. 494.482 m³/a bzw. 988.963 m³ und für eine Dauer 
von rund 24 Monaten (2 Jahre) beantragt.

Nach § 7 (1) des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) i.V.m. Anlage 1, Nr. 13.3.3. ist für eine 
Grundwasserentnahme von größer 100.000 m³ bis weniger 
als 10.000.000 m³ die Durchführung einer allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalls der Umweltverträglichkeit erfor-
derlich. Im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung ist unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 UVPG aufgeführten Kri-
terien zu untersuchen, ob das Vorhaben erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt haben kann und damit 
eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht.

Eine entsprechende Umweltverträglichkeit-Vorprüfung für 
die temporäre Grundwasserentnahme wurde durch ein fach-
kundiges Büro im Juni 2018 durchgeführt und den wasser-
rechtlichen Antragsunterlagen beigefügt. Die Umweltver-
träglichkeit-Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass keine 
negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. 
Nach Prüfung wurde daher festgestellt, dass keine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht.

Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
bekannt gegeben. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Fest-
stellung nicht selbständig anfechtbar.

Im Auftrag 
gez. Alexander Perli-Schwarz

 Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 241

c: rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen

167  Bekanntmachung der Betriebssatzung des regio-
nalverbandes ruhr für die eigenbetriebsähnliche 
einrichtung „rVr ruhr Grün“ 

Aufgrund der §§ 7 und 20 des Gesetzes über den Regional-
verband Ruhr (RVR) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Februar 2004 (GV NRW S. 96) in Verbindung mit 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (EigVO NRW vom 16.11.2004 (GV. NRW. S.644 ber. 
2005 S. 15) hat die Verbandsversammlung des Regionalver-
bandes Ruhr am 06.07.2018 folgende Neufassung der Be-
triebssatzung beschlossen:

Neufassung der Betriebssatzung für die  
eigenbetriebsähnliche Einrichtung  

„RVR Ruhr Grün“

Neufassung der Betriebssatzung des Regionalverbandes 
Ruhr (RVR) für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung  

„RVR Ruhr Grün“ vom 06.07.2018

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 20 des Gesetzes über den 
Regionalverband Ruhr (RVRG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12. Mai 2015 (GV. NRW. S. 
435), in Verbindung mit den §§ 7 und 114 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffent-
lichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
17.12.2009 (GV. NRW. S. 950 – Gesetz vom 24.05.2011 
(GV. NRW 2011, S. 271) in Verbindung mit der Eigen- 
betriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – 
EigVO NRW – vom 16.11.2004 – GV. NRW. S. 644, ber. 
2005 S. 15, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 963) hat die Verbandsver-
sammlung des RVR am 06.07.2018.folgende Neufassung 
der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung „RVR Ruhr Grün“ beschlossen: 

§ 1 
Gegenstand des Eigenbetriebes 

(1)  RVR Ruhr Grün wird als eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung des RVR auf der Grundlage der gesetzlichen Vor-
schriften und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung 
wie ein Eigenbetrieb gem. EigVO NRW geführt.

(2)  Zweck von RVR Ruhr Grün einschließlich etwaiger 
Hilfs- und Nebenbetriebe sind alle den Betriebszweck 
fördernden Geschäfte sowie:
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setz oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Der 
Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Be-
triebsführung. Dazu gehören alle Maßnahmen, die zur 
Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes lau-
fend notwendig sind, insbesondere der innerbetriebliche 
Personaleinsatz (einschl. Personalplanung, Personalent-
wicklung, organisatorische Maßnahmen), die Anord-
nung der notwendigen Betriebsarbeiten, Beschaffungen 
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitions-
gütern des laufenden Bedarfs, die Ersatzbeschaffung 
von Betriebsmitteln sowie der Abschluss von Werk- und 
Dienstleistungsverträgen sowie von Verträgen mit Kun-
den.

(3)  Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung 
von RVR Ruhr Grün verantwortlich und hat die Sorg- 
falt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts- 
leiters anzuwenden. Für Schäden haftet die Betriebslei-
tung entsprechend den Vorschriften des § 48 des Beam-
tenstatusgesetzes und § 81 des Landesbeamtengesetzes 
NRW. 

(4)  Die Betriebsleitung nimmt an den Beratungen des Be-
triebsausschusses teil.

(5)  Die Betriebsleitung nimmt an der Gleitzeitregelung des 
RVR nicht teil. 

§ 5 
Betriebsausschuss

(1)  Der Betriebsausschuss besteht aus 13 ordentlichen Mit-
gliedern (ohne stellvertretende und beratende Mitglie-
der), die gemäß § 114 Abs. 3 GO NRW i. V. m. der Wahl-
ordnung für Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden. 

(2)  Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegen- 
heiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die  
Eigenbetriebsverordnung und diese Betriebssatzung 
übertragen sind, insbesondere auch die Entlastung der 
Betriebsleitung. Darüber hinaus entscheidet der Betrieb-
sausschuss in den ihm von der Verbandsversammlung in 
der Verbandsordnung ausdrücklich übertragenen Auf- 
gaben. 

(3)  Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, 
die von der Verbandsversammlung zu entscheiden sind. 
Er entscheidet in den Angelegenheiten, die der Be-
schlussfassung der Verbandsversammlung unterliegen, 
falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In Fäl-
len äußerster Dringlichkeit kann die Regionaldirektorin/
der Regionaldirektor mit der oder dem Ausschussvorsit-
zenden entscheiden. § 60 Abs. 1 Satz 3 und 4 GO NRW 
gelten entsprechend. 

(4)  In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Be-
triebsausschusses unterliegen, kann, falls die Einberu-
fung des Betriebsausschusses nicht rechtzeitig möglich 
ist, die Regionaldirektorin/der Regionaldirektor mit der 
oder dem Ausschussvorsitzenden oder einem anderen 
der Verbandsversammlung angehörenden Ausschuss-
mitglied des Betriebsausschusses entscheiden. § 60 Abs. 
2 und 3 GO NRW gelten entsprechend. 

§ 6 
Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung entscheidet in allen Angelegen-
heiten, die ihr durch das Gesetz über den Regionalverband 
Ruhr, die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung 
oder die Verbandsordnung und diese Betriebssatzung vor-
behalten sind sowie über Grundstücksgeschäfte mit einem 
vereinbarten Wert von mehr als 250.000 EUR und über die 
Bestellung und Abberufung der Betriebsleitung.

 a)  Erhaltung, Bewirtschaftung und nachhaltige Pflege 
des land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Grund-
vermögens des Regionalverbandes Ruhr (RVR) nach 
ökologischen und betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen unter Wahrung der besonderen Gemeinwohlver-
pflichtung.

 b)  Damit zusammenhängende Tätigkeiten wie Grund-
stücksverwaltung, Erzeugung und Verwertung von 
Holz und anderen Walderzeugnissen, Neubau und 
Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen oder 
Förderung des ökologischen Jagdwesens sowie Aus-
übung der Jagd- und Fischereirechte auf den zu be-
wirtschaftenden Flächen.

 c)  Sicherung und Verbesserung der Schutz und Erho-
lungsfunktion der zu bewirtschaftenden Flächen und 
ihrer biologischen Vielfalt, Öffentlichkeitsarbeit, 
Waldpädagogik und Umweltbildung.

 d)  Technische Betriebsleitung und Beförsterung für wei-
tere Waldeigentümer, soweit vertraglich vereinbart.

§ 2 
Nutzung des land-, forst- und  

fischereiwirtschaftlichen Vermögens 

(1)  Der RVR räumt RVR Ruhr Grün an dem von RVR Ruhr 
Grün gemäß § 1 Absatz 2 dieser Betriebssatzung zu 
bewirtschaftenden land-, forst- und fischereiwirtschaft-
lichen Vermögen ein umfassendes, unentgeltliches Nut-
zungsrecht ein. Dieses Recht umfasst insbesondere die 
Befugnis, die zu bewirtschaftenden Flächen für Zwecke 
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (einschließlich 
der Aneignung und Verwertung seiner Erzeugnisse), der 
Gewinnung von Bodenschätzen, der Vermietung oder 
Verpachtung oder in ähnlicher Weise zu nutzen, sowie 
unter Beachtung des Absatz 3 auf der Grundlage einer 
von der Regionaldirektorin/dem Regionaldirektor erteil-
ten Einzelvollmacht im Namen und in Vertretung des 
RVR Grundstücke, die zum Sondervermögen von RVR 
Ruhr Grün gehören, zu veräußern oder zur zweckdien-
lichen Bewirtschaftung mit Rechten Dritter zu belasten 
oder von solchen Rechten zu entlasten sowie Grund- 
stücke zu erwerben.

(2)  Der RVR kann Grundstücke, die Teil des von RVR Ruhr 
Grün gemäß § 1 Absatz 2 dieser Betriebssatzung zu be-
wirtschaftenden Vermögens sind, nur im Benehmen mit 
„RVR Ruhr Grün“ veräußern, mit dinglichen Rechten 
belasten oder einer sonstigen Nutzung außerhalb von 
RVR Ruhr Grün zuführen. 

(3)  Veräußerung und Erwerb von Grundstücken des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens sollen in einem 
ausgewogenen Verhältnis stehen; dabei soll das von  
RVR Ruhr Grün bewirtschaftete Vermögen erhalten 
werden. 

§ 3 
Name des Eigenbetriebes

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt den Namen 
„RVR Ruhr Grün“. Die öffentliche Darstellung und das Er-
scheinungsbild von „RVR Ruhr Grün“ erfolgt in allen Pro-
dukten analog der Corporate Identitiy des RVR.

§ 4 
Betriebsleitung

(1)  Zur Leitung von RVR Ruhr Grün können bis zu zwei 
Betriebsleiter-/innen bestellt werden.

(2)  RVR Ruhr Grün wird von der Betriebsleitung selbst-
ständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, 
Eigenbetriebsverordnung, Verbandsordnung, RVR Ge-



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 243

(2)  Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen 
des Regionalverbandes Ruhr (RVR) ohne Angabe eines 
Vertretungsverhältnisses, die übrigen Dienstkräfte „Im 
Auftrag“. 

(3)  Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauf-
tragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnisse 
werden von der Betriebsleitung festgelegt.

§ 11 
Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 12 
Stammkapital und Bilanzierung  

von Pensionsverpflichtungen

(1)   Das Stammkapital der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung RVR Ruhr Grün beträgt 5.112.918,81 Euro.

(2)  Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen 
Vorschriften sind für die Dauer der Beschäftigung von 
Beamtinnen und Beamten bei RVR Ruhr Grün als Rück-
stellung zu bilanzieren, soweit der Regionalverband 
Ruhr (RVR) RVR Ruhr Grün nicht gegen entsprechen-
de Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen 
freistellt. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW gilt entsprechend. 

§ 13 
Wirtschaftsplan

(1)  RVR Ruhr Grün hat spätestens 1 Monat vor Beginn  
eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf-
zustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Ver-
mögensplan und der Stellenübersicht.

(2)  Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben des Vermögens-
planes, die den Ansatz im Vermögensplan um mehr als 
125.000 Euro überschreiten, bedürfen der Zustimmung 
des Betriebsausschusses. Bei Eilbedürftigkeit tritt an 
die Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die 
Zustimmung der Regionaldirektorin/des Regionaldirek-
tors.

(3)  Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolggefähr-
dende Mindererträge zu erwarten, so hat die Betriebs-
leitung die Regionaldirektorin/den Regionaldirektor 
unverzüglich zu unterrichten. Erfolggefährdende Mehr-
aufwendungen bedürfen der Zustimmung des Betrieb-
sausschusses, es sei denn, dass sie unabweisbar sind. 
Sind sie unabweisbar, so sind die Regionaldirektorin/
der Regionaldirektor und der Betriebsausschuss unver-
züglich zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die 
Stelle der Zustimmung des Betriebsausschusses die der 
Regionaldirektorin/des Regionaldirektors; der Betrieb-
sausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.

§ 14 
Zwischenbericht

Die Betriebsleitung hat die Regionaldirektorin/den Regio-
naldirektor und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen 
Monat nach Quartalsschluss über die Entwicklung der Er-
träge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des 
Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

§ 15 
Jahresabschluss und Lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum  
Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres 
von der Betriebsleitung aufzustellen und über die Regional- 
direktorin / den Regionaldirektor dem Betriebsausschuss 
vorzulegen. 

§ 7 
Regionaldirektorin/Regionaldirektor

(1)  Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung 
kann die Regionaldirektorin/der Regionaldirektor der 
Betriebsleitung Weisungen erteilen. 

(2)  Die Betriebsleitung hat die Regionaldirektorin/den Re-
gionaldirektor über alle wichtigen Angelegenheiten des 
Betriebs rechtzeitig zu unterrichten und ihr/ihm auf Ver-
langen Auskunft zu erteilen. Die Betriebsleitung berei-
tet die Vorlagen für den Betriebsausschuss und die Ver-
bandsversammlung vor und stimmt diese im Verfahren 
mit der/dem zuständigen Beigeordneten ab.

(3)  Die Regionaldirektorin/der Regionaldirektor kann sich 
bei der Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben durch die 
zuständige  Beigeordnete/den zuständigen Beigeordne-
ten vertreten lassen. 

(4)  Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Er-
messen die Verantwortung für die Durchführung einer 
Weisung der Regionaldirektorin/des Regionaldirektors 
nicht übernehmen zu können und führt ein Hinweis auf 
entgegenstehende Bedenken der Betriebsleitung nicht 
zu einer Änderung der Weisung, so hat sie sich an den 
Betriebsausschuss zu wenden. Wird keine Übereinstim-
mung zwischen dem Betriebsausschuss und der Regi-
onaldirektorin/dem Regionaldirektor erzielt, so ist die 
Entscheidung des Verbandsausschusses herbeizuführen. 

§ 8 
Beigeordneter Wirtschaftsführung

Betriebsleitung hat der/dem Beigeordneten Wirtschafts-
führung den Entwurf des Wirtschaftsplanes und des Jah-
resabschlusses, die Zwischenberichte, die Ergebnisse der 
Betriebsstatistik und die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie 
hat ihr/ihm ferner auf Anforderung alle sonstigen finanz-
wirtschaftlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 9 
Personalangelegenheiten

(1)  In der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „RVR Ruhr 
Grün“ sind in der Regel Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer (Personen ohne Beamtenstatus) zu beschäftigen. 

(2)  Die Befugnis zur Einstellung, interner Besetzung, Ein- 
und Höhergruppierung und Beendigung von Arbeitsver-
hältnissen obliegt im Rahmen des Stellenplans des RVR 
der Betriebsleitung. Diese ist gemeinsam mit der/dem 
Beigeordneten für den Bereich Wirtschaftsführung und 
im Benehmen mit der/dem zuständigen Beigeordneten 
für den Bereich Umwelt des RVR befugt, entsprechende 
Maßnahmen vorzunehmen sowie Arbeitsverträge abzu-
schließen, Änderungen vorzunehmen und Kündigungen 
auszusprechen.

(3)  Im Rahmen einer Geschäftsordnung wird die Zusam-
menarbeit zwischen dem Referat 7 des RVR und RVR 
Ruhr Grün geregelt.

(4)  Die bei RVR Ruhr Grün beschäftigten Beamtinnen und 
Beamten werden im Stellenplan des Regionalverbandes 
Ruhr geführt und in der Stellenübersicht von RVR Ruhr 
Grün nachrichtlich angegeben.

§ 10 
Vertretung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „RVR 

Ruhr Grün“

(1)  In den Angelegenheiten der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Ruhr Grün wird der Regionalverband 
Ruhr (RVR) durch die Betriebsleitung vertreten, sofern 
die Gemeindeordnung oder die Eigenbetriebsverord-
nung, die Verbandsordnung, das RVR Gesetz oder diese 
Satzung keine andere Regelung treffen.
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§ 16 
Personalvertretung

RVR Ruhr Grün bleibt personalvertretungsrechtlich Teil der 
Verwaltung des Regionalverbandes Ruhr (RVR), so dass der 
Personalrat des RVR auch die Personalvertretung für „RVR 
Ruhr Grün“ übernimmt. Es gilt das Landespersonalvertre-
tungsgesetz (LPVG). 

§ 17 
Frauenförderung/Gleichstellung

Die landesgesetzlichen und kommunalen Vorgaben zur 
Frauenförderung und Gleichstellung von Männer und Frau-
en gelten uneingeschränkt für RVR Ruhr Grün. Ebenso die 
Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten. 

§ 18 
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung für die 
eigenbetriebsähnliche Einrichtung „RVR Ruhr Grün“ vom 
03.12.2007 außer Kraft.

_________________________________

es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften des Gesetzes über den Re-
gionalverband Ruhr beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Bekanntmachung nach 
§ 7 Abs. 2 RVRG nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)  die Regionaldirektorin oder der Regionaldirektor hat 
den Beschluss der Verbandsversammlung vorher bean-
standet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Die vorstehende Satzung sowie der Hinweis nach § 7 Abs. 2 
RVRG werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Essen,                     2018

gez. Karola Geiß-Netthöfel 
Regionaldirektorin
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